
Stadt Fürstenberg/Havel  Fürstenberg/Havel, den 22.04.2020 
- Der Bürgermeister - 
Markt 1 
16798 Fürstenberg/Havel 
 
 

BEKANNTMACHUNG 
 
 
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat in seiner 4. Sitzung am 
12.03.2020 u. a. folgende Beschlüsse gefasst: 
 
Beschluss-Nr.: 29/2020 
Der Hauptausschuss der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt: 
 
1. Der Bürgermeister wird beauftragt, für den Kastavensee ein Stegkataster anzulegen. 
2. Der Hauptausschuss der Stadt Fürstenberg/Havel fasst den Selbstbindungsbeschluss zur Anlage von Stegen am 

Großen Kastavensee (Anlage 1, Plan mit Kartenzeichnung der Standorte sowie Anlage 2 Gestaltungsvorschriften) 
3. Der Bürgermeister wird beauftragt, mit den Eigentümern der genehmigten Stege Pachtverträge 
 abzuschließen. 
 
Beschluss-Nr.: 30/2020 
Der Hauptausschuss der Stadt Fürstenberg/Havel empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Fürstenberg/Havel die 11. Änderungssatzung der Stadt Fürstenberg/Havel über die Erhebung der Umlagen zur Deckung 
der Beiträge des Wasser- und Bodenverbandes „Uckermark-Havel“ zu beschließen. 
 
Beschluss-Nr.:31/2020 
Der Hauptausschuss der Stadt Fürstenberg/Havel beschließt, das unbebaute Grundstück – Baugrundstück 1 -  in 
Fürstenberg/Havel, Zehdenicker Straße, Gemarkung Fürstenberg, Flur 21, Teilfläche des Flurstückes 44/47 mit 
einer Größe von ca. 922 m² nach öffentlicher Ausschreibung unter nachfolgenden Bedingungen zu verkaufen: 
 

 Verkauf zum Gebotspreis in Höhe (Verkehrswert 31.600 €), 
 Verpflichtung zur Bebauung mit einem selbstgenutzten Wohnhaus innerhalb von 3 Jahren ab     

Eigentumsübergang sowie keine Weiterveräußerung im unbebauten Zustand, 
 Sicherung vorstehender Verpflichtungen über eine Rückauflassungsvormerkung 
 Erteilung einer Belastungsvollmacht bis zur Höhe des Kaufpreises zuzüglich der notwendigen 

Investitionen für die Bebauung, 
 Nachweis der Finanzierung durch den Erwerber bis zum notariellen Beurkundungstermin, 
 Übernahme aller mit dem Kauf verbundenen Kosten, einschließlich der Beseitigung des aufstehenden 

Baumbestandes/ Buschbewuchses und der sich auf dem Grundstück befindlichen Bahnschwellen durch 
den Erwerber. 

 
Im Auftrag 
 
 
 
Haucke 


